




Statut für das DTK 

(Stand 28.04.2012) 

iii. Es übernimmt die Bearbeitung von Widerspruchsverfahren, wenn ein Einspruch

beim Lizenzprüfungsausschuss dort nicht endgültig geklärt werden konnte.

§ 6 Datenschutz, Schweigepflicht

Für alle Vorgänge, mit denen die Mitglieder des DTK befasst sind, gelten die Bestimmungen des 

Datenschutzes und die ethischen Richtlinien der Föderation Deutscher Psychologenver

einigungen. Soweit Personendaten betroffen sind, gelten neben den Grundsätzen der 

gesetzlichen Schweigepflicht(§ 203 StGB) vorgenannte Richtlinien ebenfalls. 

§ 7 Geschäftsordnung

Die Geschäftsordnung des Diagnostik- und Testkuratoriums ist diesem Statut als Anhang 1 

beigegeben. 

§ 8 Abänderungen, Inkrafttreten

Die Abänderung, Ergänzung oder Neuformulierung dieses Statuts bedarf der Zustimmung des 

Föderationsvorstandes. 

Dieses Statut wurde am 27.07.2012 durch den Föderationsvorstand beschlossen und tritt am 

28.07.2012 in Kraft. 

Berlin, den 

Sabine Siegl 

Präsidentin des BOP 

Prof. Dr. Peter Frensch 

Präsident der DGPs 
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